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Vermittlungsvertrag 
 

zwischen 
Job Focus Nord 

Villa Walzenmühle 
Neustadt 16 

24939 Flensburg 
und  

 

Name:________________________________       Vorname:_________________________________ 
 

Straße:________________________________     PLZ/Wohnort:______________________________ 
 

Tel.:__________________________________     Mobil:____________________________________ 

 
(Kunden - Nr. beim Arbeitsamt:__________________________________) 

 
wird folgender Vertrag geschlossen. 

 
 

Vertragsgegenstand 

Der/die Auftraggeber/in beauftragt den Vermittler, ihm/ihr auf der Grundlage des beigefügten 
Personalbogens und unter Berücksichtigung seiner/ihrer Wünsche nach Möglichkeit einen Arbeitsplatz 

zu vermitteln. Zu den Leistungen der Vermittlung gehören auch alle Leistungen, die zur Vorbereitung 
und Durchführung erforderlich sind, insbesondere die Feststellung der Kenntnisse des/der 

Auftragsgebers/in sowie die mit der Vermittlung verbundene Berufsberatung. Der/die Auftraggeber/in 

versichert die Richtigkeit der im Personalbogen aufgenommenen Angaben.  
 

Berufswunsch:__________________________________________________________________ 
 

 

Vergütung 
Auftraggeber/in besitzt einen gültigen Vermittlungsgutschein O Ja O Nein 

Erhält die/der Auftraggeber/in einen gültigen Vermittlungsgutschein und es kommt zu einer 

Vermittlung durch uns, wird über den Gutschein abgerechnet. Dann fallen keine 
Vermittlungsprovisionen an. Der Vermittler hat für die Vermittlung einen Vergütungsanspruch 

(einschließlich Umsatzsteuer) gegenüber dem/der Auftraggeber/in in Höhe von 2000,- € bzw. 2500,00 

€. Dieser Anspruch wird mit dem Vermittlungsgutschein abgegolten. Es entstehen dem/der 
Auftrageber/in keine weiteren Kosten.  

 
 

Vergütung nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

Kommt es zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers, 
während der 6monatigen Zahlung der Vermittlungsprovision, stellt der/die Auftraggeber/in die 

Zahlung an Job Focus Nord ein. Bereits geleistete Beträge werden nicht zurück erstattet.  
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Vermittlungsgutschein 
Der Vermittlungsgutschein gilt für den Zeitraum von jeweils drei Monaten. Er ist nach einer 

Arbeitslosigkeit von 8 Wochen in Höhe von 2000,00 € bzw. 2500,00 € ausgestellt. Der 
Vermittlungsgutschein wird dem Vermittler auf Antrag bei der Arbeitsagentur zur Begleichung des 

Vergütungsanspruches nach sechs Wochen Bestand des von ihm vermittelten Beschäftigungs-

verhältnisses in Höhe von 1000.- € eingelöst, der Restbetrag wird  nach einer sechsmonatigen Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses gezahlt. 

 
 

Mitwirkungspflichten / Zusendung des Gutscheins 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei erfolgreicher Vermittlung, dem Vermittler das Original des 
Vermittlungsgutscheins unverzüglich zu überreichen. Kommt der Auftraggeber dieser Aufforderung 

nicht nach, so hat der Auftraggeber die Kosten für die Vermittlung in voller Höhe des 
Vermittlungsgutscheins von 2000,00 € bzw. 2500,00 € selbst zu tragen. 

 
Der/die Auftraggeber/in ist verpflichtet, an den Vermittlungsbemühungen, z.B. Verfassen und 

Absenden von Bewerbungsschreiben, Vereinbaren und Wahrnehmen von Vorstellungsgesprächen 

usw., aktiv mitzuwirken und nach einer Dauer des vermittelten Beschäftigungsverhältnisses den 
Vermittler auf Nachfrage darüber einen schriftlichen Nachweis zur Verfügung zustellen. Ein Verstoß 

gegen diese Mitwirkungspflichten berechtigt den Vermittler zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages 
und verpflichtet den/die Auftraggeber zum Schadensersatz. 

 

 
Zustimmungsvorbehalt der Informationsweitergabe 

Die Weitergabe der Arbeitsplatzangebote des Vermittlers durch den/die Auftraggeber bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Vermittlers. Der/die Auftraggeber/in hat den Vermittler schriftlich davon 

zu unterrichten, sofern ihm/ihr ein Arbeitsplatzangebot bei Nennung schon bekannt war.  

 
 

 Annahme nach Ablehnung 
Nimmt der/die Auftraggeber ein zunächst abgelehntes Arbeitsangebot an, gilt dieses als Vermittlung 

durch den Vermittler.  
 

 

 Annahme nach Kündigung 
Schließt der/die Auftraggeber/in nach der Kündigung dieses Vertrages einen Arbeitsvertrag mit einem 

vom Vermittler vermittelten Arbeitgeber ab, besteht ein diesbezüglicher Vergütungs-. bzw. 
Aufwendungsersatzanspruch.  

 

 
Informationspflicht 

Der/die Auftraggeber/in ist verpflichtet, den Vermittler unverzüglich schriftlich über das 
Zustandekommen eines Beschäftigungsverhältnisses zu informieren. Der/die Auftraggeber/in ist ferner 

verpflichtet, den Vermittler schriftlich zu informieren, sobald er/sie für eine Vermittlung nicht mehr zur 
Verfügung steht. 

 

 
Bewerbungsunterlagen 

Job Focus Nord sendet Unterlagen nicht zurück, außer der/die Auftraggeber/in legt einen frankierten 
Umschlag zu den Unterlagen. Die Dokumente können während der Bürozeiten bei Job Focus Nord 

abgeholt werden.   
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Datenschutz / Meldepflicht 

Der Vermittler darf Daten über zu besetzende Arbeitsplätze und Arbeitssuchende nur erheben und 
nutzen, soweit dies für die Verrichtung der Vermittlungstätigkeit erforderlich ist. Hiermit versichert 

der/die Auftraggeber/in, Job Focus Nord zu informieren, wenn sich eine der Partnerfirmen bei 

dem/der Auftraggeber/in meldet. Bei erfolgreicher Vermittlung sendet der/die Auftraggeber/in den 
Original Vermittlungsgutschein sofort an Job Focus Nord. Sollte der/die Auftraggeber/in einen 

Arbeitsplatz durch eigenes Bemühen finden, informiert der/die Auftraggeber/in Job Focus Nord.  
 

Der Vermittler darf Daten über zu besetzende Arbeitsplätze und Arbeitssuchende nur erheben und 

nutzen, soweit dies für die Verrichtung der Vermittlungstätigkeit erforderlich ist. Datenschutz steht für 
die Idee, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst entscheiden kann, wem wann welche seiner 

persönlichen Daten zugänglich sein sollen. Mit der Unterschrift, erklärt sich der/die Auftraggeber/in 
einverstanden, dass potenzielle Arbeitgeber in deren Profil einsehen und Kontakt aufnehmen können. 

 
Unter Bezug des Bundesdatenschutzgesetzes erteilt der/die Auftraggeber/in die Erlaubnis Daten zu 

speichern und an potenzielle Arbeitgeber weiterzugeben.   

 
 

 
Datum:__________________________                             Ort:_______________________________ 

 

 
Unterschrift:           Unterschrift: 

 
________________________________        __________________________________ 

Job Focus Nord           Auftraggeber/in 

 
 


